
 

 

 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen für internationale Handels-
geschäfte der AL-KO KOBER Group 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Alle Lieferungen und Leistungen, die Sie als Unternehme(r)n (im Folgenden: "Lieferant") an 
Unternehmen der AL-KO KOBER Group erbringen, richten sich ausschließlich nach diesen 
Bedingungen. Soweit zwischen den Parteien Rahmenverträge und individualrechtliche Ver-
einbarungen getroffen wurden, haben diese Vorrang. Änderungen und Ergänzungen bedür-
fen ebenso wie die Änderung des Schriftformerfordernisses der Schriftform, wobei die 
Schriftform auch durch Textform einschließlich e-mail gewahrt wird. Andere Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen gelten auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich wi-
dersprochen wurde. 

II. Bestellung  

1. Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen be-
dürfen der Schriftform.  

2. Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht binnen einer Frist von 2 Wochen nach Bestel-
lungsaufgabe durch schriftliche Bestätigung an, so gilt die Annahme als Gegenangebot 
und kann von uns wahlweise angenommen oder abgelehnt werden. Lieferabrufe werden 
spätestens verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen 2 Wochen seit Zugang wider-
spricht. 

3. Der Lieferant darf Unteraufträge nur mit unserer Zustimmung erteilen.  
4. Wir sind berechtigt, Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsschluss zu 

verlangen, soweit dies dem Lieferanten zumutbar ist. Hieraus entstehende Auswirkun-
gen in Bezug auf Mehr- oder Minderkosten und den Liefertermin sind angemessen zu 
berücksichtigen.  

III. Preise/ Zahlung 

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftli-
cher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung "frei Haus" bzw. DDP (Incoterms 

2000), inklusive Verpackung, Versicherung, Entladung, anfallende Steuern, sowie Zoll-
formalitäten und Zoll ein. Preiserhöhungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt worden sind. 

2. Rechnungen müssen uns nach Lieferung gesondert in ordnungsgemäßer Form inklusive 
einer für die Abwicklung ausreichenden Anzahl an Abschriften eingereicht werden.  

3. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis in der am 
Sitz unseres Werkes gültigen Währung innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto oder in-
nerhalb von 90 Tagen nach Lieferung/Leistung und Rechnungserhalt netto auf dem 
handelsüblichen Weg. 

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.    

IV. Verpackung 
 
Sofern durch einzelvertragliche Vereinbarung oder Bezugnahme auf Verpackungs-Normen kei-
ne weitergehenden Regelungen getroffen wurden, sind die Waren mindestens so zu verpacken, 
dass Transportschäden vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur in dem für diesen 
Zweck erforderlichen Umfang entsprechend der Richtlinie 94/62/EG vom 20.12.1994 über Ver-
packungen und Verpackungsabfälle zu verwenden. Wieder verwendbare Verpackungsmittel 



 

 

sind frachtfrei von dem Lieferanten zurückzunehmen. Der Lieferant haftet für die Umweltver-
träglichkeit der mitgelieferten Verpackungsmaterialien und für alle Folgeschäden, die durch 
Vertragswidrigkeiten dieser Art entstehen. 
 
V. Lieferzeit  

1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Der Lieferant steht für die Be-
schaffung der für die Lieferungen und Leistungen erforderlichen Zulieferungen und Leis-
tungen  – auch ohne Verschulden -  uneingeschränkt ein.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn 
Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass vereinbar-
te Liefertermine nicht eingehalten werden können.  

3. Gerät der Lieferant durch Überschreitung des vertraglich vereinbarten Liefertermins in 
Lieferverzug, sind wir berechtigt, vom Lieferanten eine pauschale Verzugsentschädi-
gung für zusätzlich entstandene Kosten (z.B. für Transport, Versicherung, Lagerung 
usw.) zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10% des im Lieferverzug befindlichen Ver-
tragswertes. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt vor-
behalten. 

4. Die Nichteinhaltung vereinbarter Liefertermine gilt als wesentliche Vertragsverletzung.  
5. Diese berechtigt uns, ohne Inverzug- und Nachfristsetzung Vertragsaufhebung zu erklä-

ren und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.  

VI. Gefahrenübergang/Dokumente  

1. Der Zeitpunkt der Lieferung und des Gefahrübergangs bestimmt sich — soweit sich aus 
den Einzellieferverträgen nichts anderes ergibt -  nach der Klausel DDP (Incoterms 

2000). 
2. Der Gefahrübergang erfolgt aufgrund der Verpflichtung des Lieferanten gemäß III. 

Ziff. 2, somit nach Entladung durch den Lieferanten am Bestimmungsort. 
3. Falls wir bei unserer Bestellung eine Bestell-, Inventar- oder Artikel-Nummer angege-

ben haben, ist der Lieferant verpflichtet, diese Nummer im gesamten Schriftverkehr 
und auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen zu vermerken. Den durch fehlerhafte 
oder fehlende Nummern-Vermerke bei uns entstehenden Bearbeitungsaufwand und die 
Folgen hierdurch bedingter Verzögerungen hat der Lieferant zu tragen. 

VII. Qualität und Dokumentation 

1. Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist, hat der Lieferant für seine Lieferungen 
als Mindestverpflichtung die am Sitz unseres vertragsbeteiligten Werkes geltenden pro-
duktrechtlichen Bestimmungen, die anerkannten Regeln der Technik, die Sicherheits-
vorschriften und die vereinbarten technischen Daten einzuhalten. und dazu ein den an-
erkannten Regeln entsprechendes Qualitätsmanagement-System (z.B. DIN EN ISO 
9000 ff, VDA 6, ISO/TS 16949 o.ä.) auf seine Kosten einzurichten, zu dokumentieren 
und nachzuweisen. Andernfalls gelten die Lieferungen als nicht geeignet für die Zwecke, 
für die Ware gleicher Art gewöhnlich gebraucht wird. 

2. Wir behalten uns vor, uns von der Wirksamkeit des Qualitäts-Management-Systems vor 
Ort zu überzeugen. Änderungen der spezifizierten Produktmerkmale oder des sie beein-
flussenden Fertigungsprozesses sind uns anzuzeigen oder mit uns abzusprechen.  

3. Der Lieferant hat die Qualität der Liefergegenstände ständig zu überprüfen. Die Ver-
tragspartner werden sich über die Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung gegensei-
tig informieren.  

4. Sind Art und Umfang der Prüfungen sowie die Prüfmittel und -methoden zwischen dem 
Lieferanten und uns nicht fest vereinbart, sind wir auf Verlangen des Lieferanten im 
Rahmen unserer Kenntnisse, Erfahrungen und Möglichkeiten bereit, die Prüfungen mit 
ihm zu erörtern.  

5. Bei den in den technischen Unterlagen besonders gekennzeichneten Merkmalen hat der 
Lieferant darüber hinaus in besonderen Aufzeichnungen festzuhalten wann, in welcher 
Weise und durch wen die Liefergegenstände bezüglich dieser Merkmale geprüft worden 
sind und welche Resultate diese Untersuchungen ergeben haben. Die Rückverfolgbar-
keit im Hinblick auf das eingesetzte Material und auf den Fertigungsprozess für die be-



 

 

sonders gekennzeichneten Merkmale ist durch eine geeignete Kennzeichnung sicherzu-
stellen.  

6. Die Prüfungsunterlagen sind zehn Jahre aufzubewahren und uns bei Bedarf vorzulegen. 
Vorlieferanten hat der Lieferant im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten im gleichen 
Umfang zu verpflichten.  

VIII. Geheimhaltung 

1. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und 
technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, 
als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Mus-
ter, Abbildungen, Berechnungen, Zeichnungen, sonstigen Unterlagen und Informationen 
strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen 
Zustimmung offen gelegt oder zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung solcher 
Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtli-
chen Bestimmungen zulässig. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwick-
lung des Vertrages fort; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Unterla-
gen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 

3. Die Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.  
4. Die Vertragspartner dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen 

Vertragspartei mit ihrer Geschäftsverbindung werben.  

IX. Ansprüche bei Vertragsverletzungen des Lieferanten und Rückgriff  

1. Der Lieferant garantiert, dass die von ihm gelieferten Waren frei von Vertragswidrigkei-
ten (Mängeln) sind, mit den zugesicherten Eigenschaften versehen sind und unseren 
Anforderungen entsprechen. 

2. Wir verpflichten uns, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige erkennbare 
Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen. Eine Rüge ist insoweit rechtzeitig er-
folgt, sofern sie binnen angemessener Frist nach Abschluss der Untersuchung beim Lie-
feranten eingeht.  

3. Die Rechtsbehelfe wegen Vertragsverletzungen des Lieferanten / Rechtsbehelfe (Män-
gelansprüche) stehen uns vollumfänglich zu.  

4. Die Mängelhaftung des Lieferanten besteht für zwei Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt 
der Lieferung.  

5. Soweit ein vom Lieferant zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir  be-
rechtigt, nach unserer Wahl vom Lieferanten die Mangelbeseitigung oder eine Ersatzlie-
ferung zu verlangen, wofür der Lieferant die Kosten zu tragen hat. Hierzu gehören ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den übliche 
Umfang übersteigende Eingangskontrolle.  

6. Alle Ersatzlieferungen oder Reparaturen sind ebenfalls Bestandteil dieser in den Allge-
meinen Einkaufsbedingungen niedergelegten Mängelgewährleistung. 

X. Rechtsmängel 

1. Der Lieferant sichert zu, dass die Lieferung keine Rechtsverletzung insbesondere im 
Hinblick auf die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen Bestimmungen 
irgendeiner offiziellen Stelle bewirken wird. 

2. Der Lieferant sichert zu, dass alle den Kaufverträgen unterliegenden Gegenstände in 
seinem Volleigentum stehen und dass keine anderweitigen Rechte Dritter (wie etwa 
gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Pfandrechte, sonstige Gläubigerpositionen 
aus Forderungsabtretung oder sonstigen Kreditsicherheiten, Forderungsverkauf, Miet-
kauf, Vorbehaltskauf usw.) entgegenstehen. 

3. Werden wir von einem Dritten wegen der Verletzung von Schutzrechten in Zusammen-
hang mit der Lieferung in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf 
erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen.  

4. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus 
oder in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerwei-
se erwachsen. 



 

 

XI. Produkthaftung 

1. Soweit der Lieferant für einen Produktfehler verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 
insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen. Eine 
Verantwortung des Lieferanten ist insbesondere dann anzunehmen, wenn er die Ursa-
che in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt hat und er im Außenver-
hältnis auch selbst haftet.  

2. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstat-
ten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufak-
tion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen wer-
den wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme geben.  

3. Der Lieferant verpflichtet sich, auf seine Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit 
dem von AL-KO jeweils gewünschten Deckungsumfang abzuschließen. Etwaige weitere 
Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.  

4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat sich der Versicherungsschutz auf ganz Europa  
zu erstrecken und hinsichtlich Umfang und Dauer den jeweiligen Haftungshöchstgren-
zen der Richtlinie des Rates EG 85/374/EWG vom 25. Juli 1985 (Produkthaftungs-
Richtlinie) bzw. den entsprechenden nationalen Produkthaftungsgesetzen zu entspre-
chen. Der Lieferant wird uns unverzüglich eine Zweitschrift des gültigen Versicherungs-
vertrages zuleiten.  

XII. Haftung für Umweltverträglichkeit 

Der Lieferant verpflichtet sich, bei Lieferungen/Leistungen und auch bei Zulieferungen oder 
Nebenleistungen Dritter die am Sitz unseres vertragsschließenden Werkes geltenden um-
weltrechtlichen Bestimmungen für die Herstellung und die Beschaffenheit von Produkten 
einzuhalten. Der Lieferant garantiert insbesondere die Schadstofffreiheit der an uns zu er-
bringenden Lieferungen und Leistungen. Der Lieferant haftet für die Umweltverträglichkeit 
der gelieferten Produkte und für alle Folgeschäden, die durch die Verletzung von umwelt-
rechtlichen Bestimmungen und/oder Schadstoffhaltigkeit der Produkte entstehen.  

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort ist der Sitz unseres am Vertrag beteiligten Werkes. 
2. Alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-

tigkeiten einschließlich solche über sein gültiges Zustandekommen, seine Rechtswirk-
samkeit, seine Abänderung oder Auflösung, werden durch einen vom Präsidenten der 
für den Sitz unseres Werkes zuständigen Niederlassung der Internationalen 

Handelskammer (ICC) zu bestimmenden Einzelschiedsrichter nach der ICC 
Schiedsgerichtsordnung entschieden. Der Schiedsrichter entscheidet endgültig.  

3. Anstelle der Anrufung des Schiedsgerichts sind wir auch berechtigt, unser Anliegen im 
Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit geltend zu machen. Gerichtsstand ist in die-
sem Fall der Sitz unseres am Vertrag beteiligten Werkes. Wir sind jedoch auch be-
rechtigt, den Lieferanten an seinem Hauptsitz oder dem Ort seiner Niederlassung zu 
verklagen. 

XIII. Sonstige Bestimmungen 

1. Vertragssprache ist Deutsch, soweit nicht abweichend etwas anderes vereinbart ist.  
2. Für das Vertragsverhältnis ist das am jeweiligen Gerichtsstand geltende Recht ( lex fori 

) unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen maßgebend. Im grenzüber-
schreitenden Geschäftsverkehr findet das UN-Übereinkommen vom 11.04.1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf  ( CISG ) Anwendung. Soweit das CISG 
keine Regelungen enthält, bestimmen sich die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien 
nach der Rechtsordnung am jeweiligen Gerichtsstand unter Ausschluss kollisionsrechtli-
cher Bestimmungen. 

3. Der Lieferant ist damit einverstanden, dass wir die im Rahmen oder im Zusammenhang 
mit unserer Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten des Lieferanten 



 

 

in dem nach Richtlinie 95/46/EG vom 24.10.1995 (Datenschutzrichtlinie) zulässigen 
Umfang verarbeiten und nutzen.  

4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen unserer sonstigen vertraglichen Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit dieser Bedingungen/Vereinbarungen im Übrigen nicht 
berührt. In diesem Fall sind die Vertragsparteien verpflichtet, die unwirksame Bestim-
mung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu 
ersetzen. 

 

 

Stand: April 2009 


